
KL IMMOBILIEN KL IMMOBILIEN 
Immobilienmagazin für Neugierige

April / Mai 2021

KKommunaler LLebenswandel

Die „Lange Straße“ (seit 1937 „Kastellstraße“) in der damaligen Landbürgermeisterei Holten 
(1917 nach Sterkrade eingemeindet) auf einer Ansichtskarte mit Poststempel vom 07.05.1914

Eine Aufnahme vom 23.03.2021 zeigt dieselbe Kastellstraße in  
Oberhausen-Holten. Das markante Eckhaus Wasserstraße 25,  
sowie einige weitere Häuser haben die Zeit überdauert.
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KKompetente LLösungen

Wenn die Teilungserklärung 
Balkone bei der Bezeichnung 
der jeweiligen Miteigentums-
anteile erwähnt, nicht jedoch 
beim Gegenstand des Sonder-
eigentums, so sind sie nicht 
zum Sondereigentum erklärt 
worden. Der Balkon steht auch 
nicht nach § 94 BGB zwingend 
im Sondereigentum der damit 
verbundenen Wohnung.
LG Itzehoe, Beschluss v. 6.5.2020, 
11 S 46/19

Wohnungseigentümer B. baut 
einen Carport. Dagegen geht 
Wohnungseigentümer K. vor.

Ohne Erfolg! Nach der Gemein-
schaftsordnung sei B. berech-
tigt, im Bereich seines Son-
dernutzungsrechts bauliche 
Veränderungen vorzunehmen. 
Einer Zustimmung bedürfe es 
nach der Gemeinschaftsord-
nung nur dann, wenn dadurch 
die Rechte der jeweils anderen 
Miteigentümer beeinträchtigt 
werden. 
LG Hamburg, Urteil v. 25.03.2020, 
318 S 93/19

Die Vermieter eines Einfami-
lienhauses verlangen vom Mie-
ter nach einer Kündigung die 
Räumung. Der ursprüngliche 
Vermieter hatte das Haus im 
Jahr 2015 an seinen Sohn und 
dessen Ehefrau veräußert, de-
ren Ehe inzwischen geschieden 
ist. Im Mai 2017 kündigten die 
Erwerber das Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarfs. Zur Be-
gründung führten sie aus, die 
Erwerberin wolle mit den bei-
den Kindern und ihrem neuen 
Lebensgefährten in das Haus 
einziehen. Die Eigenbedarfs-
kündigung ist wirksam. Die Er-
werber mussten die dreijährige 
Sperrfrist nicht einhalten, weil 
sie auch nach der Trennung und 
der Scheidung noch derselben 
Familie (§ 577 Abs.1a Satz 2 
BGB) angehören. 
BGH, Urteil v. 02.09.2020, VIII ZR 
35/19

Die Gerichte sind geteilter Mei-
nung:
In der staatlich verordneten 
Schließung eines Einzelhandels-
geschäfts wegen der COVID-
19-Pandemie liegt kein Mangel 
der Mietsache. Eine Mietminde-
rung sei nicht gerechtfertigt.
LG Frankfurt a. M., Urteil v. 
05.10.2020, 2-15 O 23/20
Eine Mietminderung „wegen 
Corona“ kommt demnach nicht 
in Betracht. Beide Gerichte er-
kannten die Beschränkungen 
und ausbleibenden Umsätze 
wegen behördlicher Schlie-
ßungsanordnungen nicht als 
Mietmangel
LG Heidelberg, Urteil v. 30.07.2020, 
5 O 66/20 und Zweibrücken, Urteil 
v. 11.09.2020, HK O 17/20
Corona-bedingte Ladenschlie-
ßung berechtigt zur bis zu 80% 
Mietminderung. 
LG München I, Endurteil v. 
22.09.2020, 3 O 4495/20
Die vollständige Schließung 
wird durch die Allgemeinver-
fügung als unzumutbare Be-
einträchtigung des Geschäfts-
betriebs bewertet. Das Gericht 
hat die Vertragsanpassung so 
vorgenommen, dass die Miete 
für eineinhalb Monate um die 
Hälfte reduziert werden musste.
LG München I, Endurteil v. 
05.10.2020, 34 O 6013/20

AUSLEGUNG EINER 
TEILUNGSERKLÄRUNG: 
BALKONE ALS SONDER-
EIGENTUM. WER TRÄGT 
DIE KOSTEN?

INTERESSIERT SIE DAS URTEIL? 
Kontaktieren Sie uns!
Wir senden Ihnen die Vollversion zu!

Telefon 0208/290120
newsletter@kl-immo-web.de

AUF EINER SONDERNUT-
ZUNGSFLÄCHE BAUT EIN 
EIGENTÜMER EINEN  
CARPORT: BAULICHE  
VERÄNDERUNG?

IST DIE KÜNDIGUNG AUF 
EIGENBEDARF FÜR DEN 
GESCHIEDENEN EHEGAT-
TEN MÖGLICH?

GEWERBEMIETER 
SCHLIESST DEN LADEN 
WEGEN CORONA. MUSS 
EIN VERMIETER AUF 
EINEN TEIL DER MIETE 
VERZICHTEN?

Klingt 
  Lustig!
-  Schatz, kannst du dich noch 

an diesen Investmentbe-
rater erinnern, der uns 
empfohlen hat, unser Geld 
in Immobilienfonds zu 
investieren und der gegen-
über des Knastes wohnte?

-  Ja, klar.
-  Jetzt wohnt er gegenüber 

seines Hauses.



Kleines 
  Lexikon

ANLIEGERBEITRÄGE | Um ein Grundstück als Bauland zu nutzen, muss es „er-
schlossen“, also baureif gemacht werden. Dabei fallen Erschließungskosten und 
Anliegerbeiträge an. Die Erschließung von Grundstücken ist Aufgabe der Gemein-
den. Zur Deckung ihres Erschließungsaufwandes erheben die Gemeinden nach  
§ 127 BauGB von den Anliegern Erschließungsbeiträge. Diese Beiträge decken den 
Aufwand für die Herstellung von Straßen, Wegen, Parkflächen und öffentlichen 
Anlagen ab.
Zu den Erschließungskosten gehören auch die Anliegerbeiträge für den Anschluss 
der Grundstücke an das öffentliche Versorgungsnetz für Strom, Wasser, Gas und 
Kanalisation. Der Anschluss betrifft die Strecke vom öffentlichen Netz bis zur Gren-
ze des Grundstücks. Sie sind ein wesentlicher Kostenfaktor für jeden Bauherrn. 

KKunterbuntes LLand

Im Mai 1967 protestierten mehr 
als 10.000 Menschen gegen die 
Schließung des Schacht /3 der 
Zeche Concordia. Die Bürger-
meisterin Luise Albertz verhan-
delte mit der Landesregierung, 
um Concordia zu retten, jedoch 
ohne Erfolg. Im Februar 1969 
wurde die Erzeugung von Koks 
eingestellt. 3.500 Bergleute ver-
loren ihren Arbeitsplatz.
Die Stadt Oberhausen erwarb 
eine 32,8 Hektar große Fläche 
von der Concordia Bergbau AG 
und verkaufte diese an verschie-
dene Investoren, unter anderem 
an die BERO GmbH, den Inves-
toren Werner Bench und Erich 

Rothenfußer, deren Anfangs-
buchstaben für die Namensge-
bung sorgten.
Geplant wurden ein Einkaufs-
zentrum mit 60.000 m²  Ver-
kaufsfläche, zwei dreigeschos-
sige Kaufhäuser, Restaurants, 
Wohnungen, Büros und ein Ho-
tel mit 15 Stockwerken, 2.000 
Parkplätze und eine Tankstelle. 
Das Projekt stieß auf Protest, 
da eine Gefahr insbesondere 
für die Marktstraße befürch-
tet wurde. Im November 1969 
stellte der Investor ein deutlich 
reduziertes Konzept mit nur 
35.000 m²  Verkaufsfläche vor. 
Am 14.Oktober 1971 wurde das 

BERO-Zentrum, als erste über-
dachte Ladenstraße in Deutsch-
land, eröffnet. 
Nach den Bränden in den Jahren 
1974 und 1983 erfolgten Reno-
vierungen.
2013 wagte die heutige Eigen-
tümerin Fondgesellschaft  Zen-
prop aus Südafrika, bzw. deren 
Tochter Zenprop Deutschland 
die Modernisierung und Vergrö-
ßerung des Einkaufszentrums 
um 16.000 m² auf insgesamt 
44.000 m². Die endgültige Fer-
tigstellung ereignete sich am 
26. September 2015. Die Inves-
titionssumme des Eigentümer-
Konsortiums lag bei rund 40 
Millionen Euro.
Heute ist das BERO Center ein 
multifunktionales Einkaufs-
zentrum mit ca. 104 Shops, 
Gastronomie und vielem mehr 
Mittelpunkt für ein angenehmes 
Einkaufen mitten in der Stadt. 

Werner BEnsch und Erich ROthenfußer –  
die ersten Investoren und Namengeber

Durchschnittliche Preise 
(Preisatlas Homeday)
Mietwohnungen: 6,00 €/m²
Eigentumswohnungen:   
1.300,00 €/m²
Häuser: 2.100,00 €/m²

Das BERO-Zentrum in den 70er Jahren



Die Anfechtung von Beschlüs-
sen der Wohnungseigentümer 
erfolgt mittels Anfechtungs-
klage gemäß § 44 Abs. 1 Satz 
1 WEG. Die Anfechtungsklage 
eines oder mehrerer Woh-
nungseigentümer ist gegen die 
Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer zu richten. Hieraus 
wird zweierlei deutlich:
1. Entgegen der vor dem Inkraft-

treten des Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsgeset-
zes (WEMoG) am 01.12.2020 
geltenden Rechtslage ist der 
Verwalter nicht mehr klage-
befugt.

2. Passiv legitimiert ist die Ge-
meinschaft der Wohnungs-
eigentümer und nicht mehr 
die („übrigen“) Wohnungs-
eigentümer.

Die Erhebung der Anfechtungs-
klage muss innerhalb eines 
Monats nach Beschlussverkün-
dung erfolgen. Mit Klageerhe-
bung selbst kann zwar sogleich 

die Begründung erfolgen, muss 
jedoch nicht.  Bei der Anfech-
tungsklage ist darzulegen, aus 
welchen Gründen der entspre-
chende Beschluss angefoch-
ten wird, bzw. gegen welche 
Grundsätze ordnungsmäßiger 
Verwaltung er verstößt. 
Welche Beschlüsse können 
angefochten werden?
Grundsätzlich die in einer 
Eigentümerversammlung ver-
kündeten Beschlüsse, sowie 
im schriftlichen Verfahren ver-
kündete Umlaufbeschlüsse. 
Voraussetzung für die Exis-
tenz eines Beschlusses ist die 
Verkündung des Beschlusses 
durch den Versammlungsleiter. 
Erst mit Verkündung des Be-
schlusses gilt dieser als wirk-
sam zustande gekommen.
Wer ist überhaupt anfech-
tungsberechtigt?
Klagebefugt ist jeder Woh-
nungseigentümer, jedoch nicht 
der Verwalter. Bereits nach 
der vor Inkrafttreten des WE-
MoG geltenden Rechtslage 
war seine Anfechtungsbefug-
nis auf derartige Beschlüsse 

beschränkt, durch die in die 
eigene Rechtsposition des Ver-
walters eingegriffen wurde. 
Der Verwalter war insoweit 
in erster Linie zur Anfechtung 
des Abberufungsbeschlusses 
befugt. Da die Abberufung des 
Verwalters nicht mehr an ei-
nen wichtigen Grund geknüpft 
ist, der Verwalter vielmehr je-
derzeit grundlos von seinem 
Amt abberufen werden kann, 
bedarf es keines eigenen An-
fechtungsrechts mehr. Auch 
ein Wohnungseigentümer, der 
für einen Beschlussgegenstand 
gestimmt hat, kann diesen an-
fechten, soweit diese nachträg-
liche Anfechtung nicht treu-
widrig ist.
Welche Wirkung hat eine An-
fechtung?
Die Rechtshängigkeit des Be-
schlussanfechtungsverfahrens 
berührt die Gültigkeit des Be-
schlusses zunächst nicht. Der 
Beschluss bleibt bis zu einer 
eventuellen Ungültigkeitserklä-
rung durch das Gericht schwe-
bend wirksam und ist durch 
den Verwalter auszuführen.

WIE ERFOLGT DIE BE-
SCHLUSSANFECHTUNG 
NACH DER WEG-REFORM?

KKapital LLandsCHaFt
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KL IMMOBILIEN GmbH | Davidsohn Hausverwaltung

üerkaufen  –  mit Bestpreis

üermieten  –  mit Garantie

üerwalten  –  mit Verstand

üerbessern  –  mit Hausmeistern

0208 - 290 120 | 0208 - 20 58 619
info@kl-immo-web.de | info@davidsohn-hausverwaltung.de

Kontakt LoHnt siCH! 


